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Viertes Gesetz 
zur Änderung des Heilberufsgesetzes 

Der Landtag ha t das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Viertes Gesetz 
zur Änderung des Heilberufsgesetzes 

Vom 30. Januar 2024 

Artikel 1 

Das Heilberufsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) , 
das zuletzt durch Gesetz vom 25. März 2022 (GV. NRW. 
S. 416) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden nach dem 
Wort „ärztlichen" ein Komma und das Wort „tier
ärztlichen" eingefügt. 

2. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,, (1) Wahlberechtigt zur Kammerversammlung sind 
alle Kammerangehörigen außer denjenigen, die in
folge gerichtlicher Entscheidung das Wahlrecht 
nicht besitzen." 

3. In § 16 Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma und die Wörter „sofern die jewei
lige Kammer hierzu ein Verfahren entwickelt hat." 
ersetzt. 

4. § 29 wird wie folgt geändert: 

a ) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Kammer angehörige üben ihren Beruf aus, wenn 
sie ihre in Aus-, Weiter- oder Fortbildung erwor
benen Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen 
in ihre berufliche Tätigkeit einbringen." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Die Ausübung patientenbezogener ärzt
licher, psychotherapeutischer und zahnärztlicher 
Tätigkeit in gewerblicher Form ist unzulässig. 
Die Ausübung patientenbezogener ärztlicher, 
psychotherapeutischer und zahnärztlicher Tätig
keit außerhalb von Krankenhäusern und außer
halb von Privatkrankenanstalten nach § 30 der 
Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), 
die zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
28. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 172) geändert 
worden ist, ist an die Niederlassung in einer Pra
xis gebunden, soweit nicht gesetzliche Bestim
mungen etwas anderes zulassen oder eine wei
sungsgebundene ärztliche , psychotherapeutische 
oder zahnär.z tliche Tätigke_it in der Praxis nieder
gelassener Arztinnen und Arzte, Psychotherapeu
tinnen und -therapeuten oder Zahnärztinnen und 
-ärzte ausgeübt wird. Ausgenommen sind Tätig
keiten bei Trägern, die nicht gewerbs- oder be
rufsmäßig ärztliche, psychotherapeutische oder 
zahnärztliche Leistungen anbieten oder erbrin
gen. Die Kammern können vom Gebot nach 
Satz 2 in besonderen Einzelfällen Ausnahmen 
zulassen , wenn sichergestellt ist, dass die beruf
lichen Belange nicht beeinträchtigt werden. Für 
die tierärztliche Berufsausübung mit Patienten
bezug gelten die Sätze 1 bis 4 entsprech end." 

c) Absa tz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, (3) Die gemeinsame Führung einer Praxis ist 
nur zulässig, wenn die Beteiligten die Berechti
gung zur Ausübung des ärztlichen, psychothera
peutischen oder zahnärztlichen Berufs besitzen. 
Die Führ ung einer Einzelpraxis oder einer Praxis 
in Gemeinschaft in der Rechtsform einer juristi
schen Person des Privatrechts setzt voraus , dass 

1. deren ausschließlicher Gegenstand die Aus
übung der Heilkunde, Zahnheilkunde, Psycho
therapie ist, 

2. die Gesellschafter den Beruf persönlich und 
frei von Weisungen ausüben, 

3. über Fragen der Berufsausübung ausschließ
lich die entsprechend berechtigten Berufsange
hörigen entscheiden, 

4. eine Kapitalbeteiligung von Gesellschaftern 
ohne aktive Tätigkeit in der Gesellschaft aus
geschlossen ist , 

5. Dritte nicht am Gewinn der Gesellschaft betei
ligt werden , 

6. eine eigenständige und ausreichende Berufs
haftpflichtversicherung für die juristische Per
son und die in der Gesellschaft tätigen Berufs
angehörigen besteht und 

7. gewährleistet ist , dass die heilberufliche Tätig
keit von den Berufsangehörigen eigenverant
wortlich, unabhängig und nicht gewerblich 
ausgeübt wird." 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Die gemeinsame Führung einer tierärztli
chen Praxis ist nur zulässig, wenn die Beteiligten 
die Berechtigung zur Ausübung des tierärztlichen 
Berufs b esitzen. Die patientenbezogene tierärztli
che Tätigkeit in einer Praxis oder tierärztlichen 
Klinik in der Rechtsform einer juristischen Per
son des Privatrechts setzt voraus, dass 

1. der Unternehmensgegenstand die Ausübung 
der Tierheilkunde ist, 

2. die Mehrheit der Geschäftsanteile und der 
Stimmrechte Berufsangehörigen zustehen oder 
aufgrund gesellschaftsvertraglicher Regelun
gen die Befugnisse für Beschlüsse mit Bezug 
auf die jeweils geltende Berufsordnung der 
Tierärztekammer Nordrhein oder die der Tier
ärztekammer Westfalen-Lippe und sich aus 
dem geltenden Recht ergebende Rechte und 
Pflichten der Berufsangehörigen unwiderruf
lich auf ein Gremium übertragen werden, in 
dem Berufsangehörige über die Mehrheit der 
Stimmrechte verfügen und 

3. die Gesellschaft verantwortlich von einem Be
rufsangehörigen oder durch mehrere Personen, 
die mehr heitlich Be_rufsangehörige sind, ge
führt wird und im Ubrigen sichergestellt ist, 
dass die Berufsangehörigen in den fachlichen 
Entscheidungen weisungsfrei sind. 

Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 und 7 gilt entspre
chend." 

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6. 

5. In § 30 Nummer 2 werden nach dem Wort „zahnärzt
lich" die Wörter „oder in einer Praxis mit ange
schlossener tierärztlicher Hausapotheke tierärzt
lich" eingefügt. 

6. Nach § 31 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a einge
fügt: 

,,(2a) Für den tierärztlichen Notfalldienst kann die 
Notfalldienstordnung bestimmen, dass die Verpflich
teten nur diejenigen Tierarten zu behandeln haben, 
auf die sich ihr Tätigkeitsbereich erstreckt. Die 
Notfalldienstordnung kann ferner Ausnahmetatbe
stände von der Teilnahmeverpflichtung und eine Be
grenzung der Notfalldienstzeiten vorsehen, wenn 
nach den örtlichen Gegebenheiten für bestimmte 
Tierarten kein Bedarf für eine Notfallversorgung b e
steht oder eine ausreichende Notfallversorgung für 
bestimmte Tierarten bereits auf andere Weise sicher
gestellt ist. Der Regelung eines tierärztlichen Not
falldienstes in einer Notfalldienstordnung bedarf es 
nicht, wenn und soweit eine Notfallversorgung auch 
durch kollegiale Ubereinkunft sichergestellt werden 
kann ." 

7. § 32 Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

„1. der Einhaltung der Schweigepflicht und der 
sonst für die Berufsausübung geltenden_ Rechts
vorschriften; dabei sind Arztinnen und Arzte zur 
Offenbarung über das, was ihnen in ihrer ärztli
chen Eigenschaft anvertraut oder bekannt ge-
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worden ist, befugt , soweit sie von der Schweige
pflicht entbunde.n worden sind. Wenn sich für 
Arztinnen und Arzte, sowie Zahnärztinnen und 
Zahnärzte in Ausübung ihres Berufes der Ver
dacht ergibt, dass Minderjährige von physischer, 
psychischer oder sexualisierter Gewalt oder Ver
nachlässigung betroffen sind , sind sie zur Offe n
ba rung a uch im Rahmen eines interkollegia len 
Austa usches befugt," 

8. In der Überschrift des III. Abschnitts werden nach 
dem Wor t „Zahnärzte ," die Wör ter „Psychotherapeu
tinnen und Psychotherapeuten ," eingefügt. 

9. § 39 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird das Wort „mindestens" gestrichen. 

b) Satz 4 wird aufgehoben . 

10. In § 41 Absatz 3 werden nach dem Wort „ärztlich" 
ein Komma und das Wort „tierärztlich" eingefügt. 

11. a) Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
Nach der Angabe ,,§ 115 Errichtung der Pflege
kammer" wird die Angabe ,,§ 115a Freistellung 
für die Mitglieder der Pflegekammer" eingefügt. 

b) Nach § 115 wird folgend er§ 115a eingefügt: 

,,§ 115a 
Freistellung für die Mitglieder der Pflegekammer 

(1) Die gewählten Mitglieder der Organe und 
Ausschüsse der Pflegekammer sind zur Ausübung 
ihres Mandats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit 
freizustellen , soweit dringende betriebliche oder 
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Dieser 
Freistellungsanspruch ist auf acht Tage im Ka
lenderjahr beschränkt. 

(2) Die Regelung aus § 115a Abs. 1 wird nach 5 
Jahren evaluiert." 

12. § 120 wird wie fo lgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

,, Die vor dem 1. Januar 2024 angemeldeten P r ü
fungen und Anerkennungen von vor dem 1. Ja
nuar 2024 begonnen en Weiterbildungen werden 
bis zum rechtskräftigen Abschluss bei den zu
ständigen Behörden nach der Zuständigkeitsver
ordnung Heilberufe vom 20. Mai 20 08 (GV. NRW. 
S. 458) in der bis einschließlich 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung durchgeführt." 

b) Satz 4 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Januar 2024 

Die Land esregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht und Integration 

Josefine P a u 1 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef L a u m a n n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 
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Die Ministerin für Landwir tschaft 
und Verbraucherschutz 

Silke G o r i ß e n 

- GV. NRW. 2024 S. 81 

Gesetz 
zur Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und des 
Gesetzes über den „Westdeutschen Rundfunk Köln" 

(21. Rundfunkänderungsgesetz) 
Der Landtag ha t das fo lgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen und des 
Gesetzes über den „Westdeutschen Rundfunk Köln" 

(21. Rundfunkänderungsgesetz) 

Vom 30. Januar 2024 

Artikel 1 
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vom 
2. Juli 2002 (GV. NRW. S . 334), das zuletzt durch Arti
kel 3 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504) 
geä ndert worden ist, wird wie folgt geä ndert: 

1. In § 88 Absa tz 10 Satz 2 werden die Wörter „die für 
Zwecke des lokalen Rundfunks in Verbreitungsge
bieten mit einem überdurchschnittlich hohen Kosten
aufwand für die terrestrische Versorgung des Ver
breitungsgebietes erforderliche" durch die Wörter 
,,zur Sicherung einer möglichst flächendeckenden Ver
sorgung mit lokalen und regionalen journalistischen 
Inhalten" ersetzt. 

2. In § 116 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „55 " durch 
die Angabe „60" ersetzt. 

Artikel 2 
Änderung des WDR-Gesetzes 

In § 47 Satz 1 des WDR-Gesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 25. April 1998 (GV. NRW. S . 265), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Mai 2023 
(GV. NRW. S. 300 , 1030) geändert worden ist, wird die 
Angabe „45 " durch die Angabe „40 " ersetzt . 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Januar 2024 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Zugleich für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten, Internationa les 
sowie Medien und Chef der Staatskanzlei 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft , Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

- GV. NRW. 2024 S. 82 
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